
 

1. Gewaltvorfall im Spiel (durch 

Schiedsrichter dokumentiert) 

Titel: 

Gewaltvorfall im Spiel – Einbindung der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

Spielbetrieb 

 

↓ 

Gewaltvorfall im Spiel 

 

↓ 

Schiedsrichter dokumentiert Vorfall im Spielbericht 

 

↓ 

Sportgericht / Spruchkammer leitet Verfahren ein 

 

↓ 

Urteil der Spruchkammer 

 

↓ 

Auflage möglich: 

Teilnahme an einer Maßnahme der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

 

↓ 

Präventionsmaßnahme 

(z.B. Workshop, Reflexionsgespräch, Fairplay-Seminar) 

 

↓ 

Ziel: 

Bewusstsein schaffen und zukünftige Vorfälle vermeiden 

Hinweis für Homepage: 



Die Kommission ersetzt keine sportgerichtliche Entscheidung. 

Sie ergänzt diese durch präventive Maßnahmen. 

 

2. Gewaltvorfall wird gemeldet (nicht durch 

SR gesehen) 

Titel: 

Gewaltvorfall nach Vereinsmeldung 

Spielbetrieb 

 

↓ 

Vorfall wird von Verein / Beteiligten gemeldet 

 

↓ 

Verband prüft Sachverhalt 

 

↓ 

Spruchkammer leitet Verfahren ein 

 

↓ 

Urteil der Spruchkammer 

 

↓ 

Mögliche Auflage: 

Teilnahme an einer Maßnahme der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

 

↓ 

Präventionsmaßnahme 

(z.B. Fairplay-Workshop, Konfliktreflexion) 

 

↓ 

Ziel: 

Konfliktbewusstsein stärken und Wiederholung verhindern 

 



3. Konflikt innerhalb einer Mannschaft 

Titel: 

Konflikte innerhalb eines Teams 

Konflikt innerhalb einer Mannschaft 

 

↓ 

Verein oder Beteiligte wenden sich an den Verband 

 

↓ 

Kommission Gesellschaftliche Verantwortung wird eingebunden 

 

↓ 

Moderierter Runder Tisch 

(z.B. Spieler, Trainer, Verein) 

 

↓ 

Konfliktklärung und gemeinsame Lösungsansätze 

 

↓ 

Ziel: 

Teamzusammenhalt stärken und Eskalation verhindern 

 

4. Wahrgenommene Diskriminierung 

Titel: 

Diskriminierungsvorwürfe oder gesellschaftliche Konflikte 

Verein / Mannschaft fühlt sich diskriminiert 

(z.B. durch Institutionen oder Umfeld) 

 

↓ 

Kontaktaufnahme mit dem Verband 

 

↓ 



Einbindung der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

 

↓ 

Moderierter Dialog / Runder Tisch 

 

↓ 

Aufarbeitung der Situation 

und Entwicklung gemeinsamer Lösungen 

 

↓ 

Ziel: 

Respekt, Teilhabe und Fairness im Fußball stärken 

 

Grundsatzkasten für die Homepage 

Ich würde auf der Seite zusätzlich einen klaren Grundsatz formulieren: 

Rolle der Kommission 

Die Kommission Gesellschaftliche Verantwortung ist keine zusätzliche Strafinstanz. 

Sie versteht sich als präventives Instrument des Fußballverbandes Rheinland, um Konflikte aufzuarbeiten, 

Bewusstsein zu schaffen und zukünftige Vorfälle zu vermeiden. 

Durch Dialogformate, Workshops und moderierte Gespräche unterstützt sie Vereine, Spieler und 

Verantwortliche dabei, Verantwortung im Fußball zu stärken. 

 



 



Mustertext für Spruchkammerurteile 

Präventionsmaßnahme – Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

Neben der ausgesprochenen Strafe wird dem Spieler / dem Verein aufgegeben, sich mit der Kommission 

Gesellschaftliche Verantwortung des Fußballverbandes Rheinland in Verbindung zu setzen und an einer 

geeigneten Präventionsmaßnahme teilzunehmen. 

Ziel dieser Maßnahme ist die Aufarbeitung des Vorfalls sowie die Sensibilisierung für Fairness, Respekt und 

gesellschaftliche Verantwortung im Spielbetrieb. 

 

Optionale Strafmilderung 

Die verhängte Sperre kann um bis zu zwei Spiele reduziert werden, sofern der Spieler / der Verein bis spätestens 

[Datum einsetzen] nachweislich an einer entsprechenden Maßnahme der Kommission Gesellschaftliche 

Verantwortung des Fußballverbandes Rheinland teilnimmt. 

 

Nachweis gegenüber der Spruchkammer 

Die erfolgreiche Teilnahme an der Maßnahme wird durch die Kommission Gesellschaftliche Verantwortung 

bestätigt und der zuständigen Spruchkammer mitgeteilt. 

 

Klarstellung bei Nichtteilnahme 

Erfolgt keine Teilnahme innerhalb der gesetzten Frist, bleibt die ursprünglich ausgesprochene Sperre in vollem 

Umfang bestehen. 

 


